
2513 Bei b1a:tt 

! 
/ 

46,(/J 
V 

~. " 

Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz __ . P' _.~~~___ .. 70Mai 1952 

der AbguW eik h art, S k r i t e k 1 G u m ~ 1 m a y e r und Genossen 

an den Bundesminister für Handel und Wiederpufbau, 

betreffend einen Benzinfonds beim Irandelsmi:nisterium", 

Aus Presseveröffent1ichux:a.gen haben die unterzeichneten Abgeordneten. 

erfahren, (lass nacll Österreich einreisenden Fremden Benzinmarken 'in unbe

grenzter Menge, jedoch mit einem Zuschlag von 40 Groschen durch die 

Sekretariate des TF~rin~·Clubs zur Verfugung gestellt werden~ Die Ubergebühr 
. . ' 

soll einem Fonds beim Bundesministe.rium für Handel und Wiederaufbau zu

fliessen .. Die Einhebung von Gebühren und Abgaben darf in Österreich nur auf' 

. Grund einer gesetzlichen Vollmacht erfolgen. Die Einnahmen und Ausgaben sild 

in das Bundesfina.nzgesetz aufzunehtten ~nd durch den Nationalrat zu bewilligen~ 

Die anfragenden Abgeordne:ten richten daher an den Herrti Bundesminister fü;t-. ; .. \ 

Handel und Wiederaufbau die nachstehende 

1.) Ist es riohtig, dass für die Abgabe von Benzinmarken an Ausl~nder 

eine zusätzli,che Gebühr von 40 Groschen eingehoben wird; we~ ja,. a.uf . 

welche gesetzliche Grundlage stützt sich diese· Anordnung? 

2 .. ) In welcher Post des Bundesfinanzgesetzes sind die Einnahmen aus diesem 

Ti tel enthalten? 
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